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Interview mit dem Finanzexperten Dr. Christian Kläne

Nach seinen vielbeachteten Vorträgen während des 
diesjährigen Delegiertentages in Neumünster und bei 
weiteren DSB-Mitgliedsverbänden steht der Finanz-
experte Dr. Christian Kläne DSB-Hauptgeschäfts-
führer Frank Hakelberg in der Fortsetzung unserer 
Interview-Reihe diesmal zum Thema „Kassennach-
schau“ Rede und Antwort.

Herr Dr. Kläne, welches Ziel verfolgt das Finanzamt 
mit der Kassen-Nachschau?

Das Hauptziel ist, in relativ kurzer Zeit zu überprüfen, 
ob die Bargeld-Einnahmen korrekt aufgezeichnet 
werden. Durch die bisherige Prüfungsform – also das 
Finanzamt meldet sich in angemessener Zeit vorher 
schriftlich an – konnten Manipulationen häufig nicht 
entdeckt werden. Man brauchte also eine Prüfungs-
form, bei der man ohne Voranmeldung in die Betriebe 
hineingehen kann.

Ist Kassen-Mogelei denn wirklich so ein großes 
Problem?

Ja, insbesondere die Registrierkassenmanipulation 
war und ist nach wie vor ein großes Problem. Was 
wir nicht unbedingt sofort entdecken, ist die Mani-
pulation. Aber was wir auf jeden Fall entdecken, ist, 
dass in elektronischen Kassensystemen oftmals keine 
oder keine nachvollziehbare Dokumentation über die 
Geschäftsvorfälle vorzufinden ist. Und wenn diese 
Dokumentation nicht vorhanden ist, dann müssen 
wir in der Regel davon ausgehen, dass dies mit einer 
Verkürzung der Steuereinnahmen einhergeht.

Schausteller verwenden eher selten Registrierkas-
sen. Muss man trotzdem mit einer Kassennachschau 
rechnen? Was für Kassen werden geprüft?

Besonders im Fokus der Kassennachschau sind elek-
tronische Aufzeichnungssysteme. Hierunter fallen 
sowohl PC-Kassensysteme als auch Registrierkassen. 
Geprüft wird aber auch die sogenannte offene Laden-
kasse. Und hier kann man wieder differenzieren zwi-
schen demjenigen, der wirklich jeden Geschäftsvorfall 
einzeln aufschreibt und der Schublade, in die das Geld 
reingeworfen, aber nicht jeder Geschäftsvorfall ein-
zeln dokumentiert wird. Auch das ist unter bestimm-
ten Voraussetzungen zulässig. Bei Ständen auf einem 
Volksfest ist es üblich, nicht jeden Einzelbetrag einzeln 
aufzuschreiben, sondern nur die Tagessumme. Trotz 
grundsätzlicher Einzelaufzeichnungspflicht bleibt dies 
auch zulässig, wenn die Einzelaufzeichnungspflicht 

nicht zumutbar ist. Im 
Schaustellerbereich wird 
in der Regel davon ausge-
gangen, dass aufgrund der 
Unzumutbarkeit von Ein-
zelaufzeichnungen eine 
Aufzeichnung der Tages-
einnahme ausreicht. Aber 
auch hier muss als Ersatz 
für die einzelne Aufzeich-
nung abends ein beson-
derer Bericht geschrieben 
werden, der sogenannte 
Kassenbericht.

Bedarf es für eine Kassen-Nachschau eines konkre-
ten Anlasses?

Rechtlich gesehen nein. In der Praxis gibt es natür-
lich bestimmte Anlässe: Es kann anonyme Hinweise 
geben. Es kann aber auch sein, dass ein Unternehmen 
ohnehin für eine reguläre Außenprüfung vorgesehen 
ist und da lassen wir dann eine unangekündigte Nach-
schau vorlaufen. 

Wer prüft und wann wird geprüft?

Im Prinzip kann jeder Bedienstete im Finanzamt damit 
beauftragt werden, die Nachschau durchführen. In 
der Regel werden aber speziell für diesen Bereich 
qualifizierte Kräfte eingesetzt. Und was die Zeit und 
den Ort angeht: Die Vorgabe lautet „während der 
üblichen Geschäftszeiten“ und nur in den Betriebs-
räumen. Vom Grundsatz her versucht der Prüfer bei 
der Kassennachschau möglichst diskret vorzugehen. 
Er oder sie, zuweilen erscheinen die Prüfer auch zu 
zweit, kommen eher kurz vor Ladenschluss, wenn kein 
Kunde mehr vor Ort ist.

Darf man eine Nachschau verweigern?

Nein, man ist zur Mitwirkung verpflichtet. In gut 
begründeten Ausnahmefällen ist zwar eine zeitliche 
Verlegung möglich. Der Unternehmer darf aber nicht 
sagen: Ich mache da nicht mit. 

Muss sich der Prüfer zu erkennen geben?

Solange er nur Beobachtungen vornimmt, muss er 
sich noch nicht ausweisen. Das gleiche gilt auch, 
wenn er einen Testkauf vornimmt. Erst wenn die 
Nachschau selbst ansteht, also wenn der Prüfer 

Mitwirkungshandlungen einfordert, dann muss er 
sich auch ausweisen.

Was wird konkret geprüft?

Geprüft werden die Kassen-Aufzeichnungen. Die 
Gretchenfrage ist oft: Wird überhaupt an jedem 
Einnahmetag etwas aufgeschrieben. Aus unserer 
Prüfungserfahrung können wir sagen, dass das keine 
Selbstverständlichkeit ist. Es reicht aber keinesfalls 
aus, die Einnahmen nur wöchentlich oder monatlich 
aufzuschreiben. So fehlt oft der Kassenbericht der 
letzten Tage oder sogar Wochen. Und wenn Aufzeich-
nungen vorliegen, schauen die Prüfer nach, ob das so 
stimmen kann. Dazu hat er verschiedene Möglichkei-
ten. Der Prüfer kann etwa zum Feierabend den Kas-
senabschluss mitbegleiten, um zu sehen, wie das in 
dem Unternehmen konkret abläuft. Auch ein Kassen-
sturz ist möglich. Der Prüfer kann den Unternehmer 
bitten, einmal das ganze Geld der betrieblichen Kasse 
durchzuzählen. Bei elektronischen Aufzeichnungssys-
temen sind die Prüfer bestrebt, Daten mitzunehmen. 
Der Prüfer wird diese also in der Regel nicht bereits 
vor Ort analysieren, sondern das kann durchaus ein 
paar Wochen dauern. 

Wo müssen die Kassenunterlagen aufbewahrt 
werden?

Die Kassenunterlagen befinden sich oftmals nicht 
dort, wo das Geld eingenommen wird, sondern in der 
Wohnung oder im Wohnwagen, weil dort die tägliche 
Abrechnung erfolgt. Das ist auch in Ordnung. Wichtig 
ist auf jeden Fall, dass der Prüfer vor Ort nachvoll-
ziehen kann, mit wie viel Wechselgeld die Kasse bei 
Geschäftsbeginn bestückt wurde. Außerdem muss 
ihm nachvollziehbar erklärt werden, wie die tägliche 
Kassenabrechnung erfolgt. Die Kassenprüfung kann 
also unter Umständen im Verkaufswagen beginnen 
und dann im Wohnwagen fortgesetzt werden.

Was für Strafen drohen?

Mit der Kassen-Nachschau selbst werden keine unmit-
telbaren rechtlichen Konsequenzen gezogen. Der 
Prüfer kann also nicht etwa die Kasse stilllegen. Kon-
sequenzen würden dann erst im Zuge eines gesonder-
ten Verfahrens, sprich im Rahmen einer Außen- oder 
Sonderprüfung erfolgen. Wenn festgestellt wird, dass 
nicht alle Einnahmen aufgeschrieben werden, ist zum 
einen natürlich eine Steuernachzahlung fällig und zum 
anderen gibt es dann eventuell noch ein Strafverfahren.

Dr. Christian Kläne.
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Worin liegt aus Sicht des Finanzamts der wesentliche 
Vorteil der Kassen-Nachschau?

Im unangekündigten Moment. Man muss jetzt nicht 
auf Belege schauen, die schon alt sind, sondern 
auf zeitnahe, tagesaktuelle. Das stärkt einfach den 
Beweiswert dieser Belege.

Wird es noch weitere Veränderungen geben?

Ja. Das 2016 beschlossene Kassengesetz, oder wie es 

offiziell heißt „das Gesetz zum Schutz vor Manipula-
tion an digitalen Grundaufzeichnungen“, besteht aus 
drei Komponenten. Seit 2017 schon gibt es die Einzel-
aufzeichnungspflicht, jetzt ist die Kassen-Nachschau 
hinzugekommen und ab 1. Januar 2020 müssen alle 
elektronischen Aufzeichnungssysteme über eine 
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung ver-
fügen. Das heißt, jede Kasse muss ein Bauteil, eine 
Sicherheits-Smartcard, haben, die der Kassendienst-
leister einbaut. Und wer eine solche Kasse ab 2020 
nicht oder nicht richtig einsetzt, auf den kommt ein 

Bußgeldverfahren zu. Eine Registrierkassenpflicht, 
wie z.B. in Österreich, ist aktuell aber nicht in Sicht. 
Für viele Schausteller gilt deshalb auch in Zukunft, 
dass sie mit dem täglichen Kassenbericht ihren Auf-
zeichnungspflichten nachkommen können. 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Kläne, vielen Dank für das 
Interview!

Finanzexperte Dr. Christian Kläne
(Fotonachweis: Privat) W

Die natürlichen Feinde des Volksfestes sind u.a. 
schlechtes Wetter und Fußball-Weltmeisterschaften 
– beide verleiten die Menschen dazu, auf dem heimi-
schen Sofa zu bleiben, anstatt sich auf dem Volksfest 
zu amüsieren. 

Viele Schausteller erwägen daher, die WM-Spiele mit 
TV-Geräten bzw. Beamer/Leinwand direkt an ihren 
z.B. Imbiss- und Ausschankbetrieben oder in Zelten 
zu zeigen und so die Aufenthaltsdauer der Gäste auf 
dem Kirmesplatz deutlich zu verlängern. 

Im Folgenden erläutern wir hierfür die rechtli-
chen Voraussetzungen: 

Schaustellerbetriebe zahlen für die Unterhaltungs- 
und Tanzmusik (mit Tonträgerwiedergabe), die sie an 
ihren Geschäften abspielen, üblicherweise bereits 
nach dem Tarif „Vergütungssätze M-U“ GEMA-
Beiträge. Dank der DSB-Mitgliedschaft erhalten sie 
darauf einen Rabatt von 20 Prozent. 
Lassen sie nun an ihrem Geschäft zusätzlich auch 
noch WM-Fernsehübertagungen stattfinden, so greift 

der Sondertarif FS-WM, der allerdings nur gilt, wenn 
kein Veranstaltungscharakter vorliegt. In der Tarif-
übersicht sind neben den GEMA-Gebühren auch die 
Gebühren der GVL (Leistungsschutzrechte) und der 
VG Wort (Urheberrechte für Wortbeiträge) enthalten. 

Er sieht für Grundflächen (Orte unter freiem Himmel 
oder in Räumlichkeiten) bis 200 qm einen pauschalen 
Betrag von 99,58 Euro netto für die gesamte Dauer 
der WM vor. 

Für Flächen von bis zu 400 qm sind dann 199,17 Euro 
netto zu entrichten. 

Gleiches gilt für Schausteller, deren Betrieb üblicher-
weise nicht GEMA-pflichtig ist, weil sie keine Musik 
spielen, sich nun aber für eine Fernsehübertragung 
während der Weltmeisterschaft entscheiden. 

Finden in dem Betrieb (z.B. einem Zelt) auch außer-
halb der GEMA-pflichtigen WM-Fernsehübertagungen 
Tonträgerwiedergaben statt und wird bereits der Ver-
anstaltungs-Tarif für Unterhaltungs- und Tanzmusik 

mit Musikern (Tarif U-V) oder mit 
Tonträgerwiedergabe (Tarif M-V) 
entrichtet, so sind nur noch die 
Zuschläge für die anfallenden 
Vergütungen für die GVL (Leis-
tungsschutzrechte) und die VG 
Wort (Urheberrechte für Wort-
beiträge) zu zahlen. 

Die Zuschläge belaufen sich auf 
26 Prozent der GEMA-Vergütung für die GVL und auf 
20 Prozent der GEMA-Vergütung für die VG Wort. 

GEMA-Beiträge für WM-Fernsehübertagungen

Bei Detailfragen wenden Sie sich bitte an das 

Callcenter der GEMA: 030 – 588 58 999, Anmel-

dungen können unter https://www.gema.de/ 

auch online gestellt werden. 

Weitere Informationen zu dem Thema finden 
Sie zudem unter: https://www.gema.de/mu-

siknutzer/tarife-formulare/tariffs-wm2018/
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Berufsbildungslehrgänge für
Schausteller 2013

Die Berufskollegs in Herne
bieten Anfang nächsten Jah-
res wieder Block- und Fern-
unterricht sowohl im kauf-
männischen als auch im ge -
werblich-technischen Be reich
an. In drei 14-tägigen Kursen
können Anfänger und Fortge-
schrittene in den Bereichen
Betriebs- und Wirtschaftsleh-

re (BWL) sowie Metall- und Farbtechnik Zertifikate für
die erbrachten Teilleistungen und das Abschlusszeug-
nis der Berufsschule (Hauptschulabschluss) erwer-
ben. Außerdem gibt es Angebote in den für die Ab -
schlüsse erforderlichen allgemein bildenden Fächern.
Das Abschlusszeugnis der Berufsschule ist Grundlage
für viele berufliche Tätigkeiten und Weiterbildungs-
maßnahmen und verbessert die beruflichen Chancen.

Termine:
Block 1 – 7. bis 18. Januar 2013
l Rechtliche Grundlagen, Warenbeschaffung
(Betriebswirtschaftslehre 1)

Block 2 – 21. Januar bis 1. Februar 2013
l Marketing (Betriebswirtschaftslehre 2)
l Metallbearbeitung (Metalltechnik 1)
l Airbrush (Farbtechnik 1)
In allen Lehrgängen des 2. Blocks kann der Erste-
Hilfe-Schein für die Führerscheinprüfung PKW/LKW
erworben werden.

Block 3 – 4. bis 15. Februar 2013
l Finanzierung und Investition
(Betriebswirtschaftslehre 3)
l Schweißen (Metalltechnik 2)
l Airbrush (Farbtechnik 2)
l Airbrush (Farbtechnik 3)

Die Teilnahme an den Lehrgängen Metall- und Farb-
technik 2/3 setzt im Regelfall den Besuch der Lehr-
gänge Metall- und Farbtechnik 1/2 voraus. Die BWL-
Lehrgänge sollten in der angegebenen Reihenfolge
besucht werden. In allen BWL-Lehrgängen ist die Ver-
mittlung von EDV-Kenntnissen ein Unterrichtsschwer-
punkt. Aus jedem Blockangebot kann nur ein Lehr-
gang ausgewählt werden.

Anmeldung und Auskunft:
Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung der Stadt
Herne, Westring 201-203, 44629 Herne,
Tel. (02323) 16 26 31, Fax (02323) 16 27 38,
www.schule-unterwegs.de, www.bkherne.de,
www.elvet.eu
Auch die Anmeldungen nicht mehr schulpflichtiger
junger Erwachsener sind willkommen, soweit genü-
gend Plätze vorhanden sind. Für die Zeit des Blockun-
terrichts ist eine Unterbringung im Internat des Bil-
dungszentrums Hansemann der Handwerkskammer
Dortmund möglich. Nähere Informationen erhalten die
Teilnehmer mit der Anmeldebestätigung.

Informationen zur Berufsschulpflicht:
Auch die beruflich reisenden Jugendlichen unterlie-
gen der Berufsschulpflicht, die in den einzelnen Bun-
desländern unterschiedlich geregelt ist. In Nordrhein-
Westfalen gilt sie bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres. Die Berufschulpflicht besteht auch noch in
dem Schuljahr, in dem der Jugendliche 18 Jahre alt
wird. Zur Erlangung des Abschlusszeugnisses der
Berufsschule (Hauptschulabschluss) sind bei Jugend-
lichen ohne Ausbildungsvertrag mindestens 560 Stun-
den Unterricht an einem Berufskolleg abzuleisten. Der
Schulversuch in NRW sieht je zur Hälfte Block- und
Fernunterricht vor. Mit je vier Wochen Blockunterricht
pro Jahr (die Lehrgänge sind frei wählbar) über einen
Zeitraum von drei Jahren und zwei Fernlehrphasen
mit je 240 Stunden in zwei Jahren ist die Berufsschul-
pflicht abgegolten und sind die Voraussetzungen zur
Erlangung der Zeugnisse erfüllt. Gemäß Vereinbarung
der Kultusministerkonferenz können Jugendliche aus
allen Bundesländern an den Bekosch-Kursen teilneh-
men.

BeKoSch 2013
Die Berufsbildungslehrgänge der Berufskollegs der
Stadt Herne werden in Zusammenarbeit mit dem
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen, der Bezirksregierung Arnsberg,
dem Deutschen Schaustellerbund e.V. und dem Bun-
desverband Deutscher Schausteller und Marktkauf-
leute e.V. angeboten. Unterstützt werden sie von der
Kommission der Europäischen Union.

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende Berufsbildungslehrgänge an:

Lehrgang: vom bis

Lehrgang: vom bis

Lehrgang: vom bis

Name, Vorname: Geburtdatum:

Straße:

PLZ/Ort: Telefonnummer:

Bisherige Schule:
Straße: PLZ/Ort:

Bisherige Schulform: 
 Hauptschule  Realschule  Gesamtschule  Gymnasium

Voraussichtlicher Abschluss:
 Kein Abschluss  Hauptschule Sek I  Hauptschulabschluss 10A 
 Hauptschulabschluss 10B  FOR/Realschulabschluss  FOR mit Qualifikation 
 Fachhochschulreife  Abitur 

Datum/Unterschrift:

DSB
Schaustellerinteressen pur

Flüssiggas-Seminar
in Mannheim

Ob in Oberhausen, auf Crange in Stuttgart oder
Soest: Die Schulungen für Betreiber von Flüs sig -
gasanlagen sind ein großer Erfolg. Mehr als 400
Schaustellerinnen und Schausteller nutzten be -
reits das kostenlose Bildungsangebot, das grund-
legendes Fachwissen zum sicheren Betreiben von
Flüssiggas-Flaschenanlagen, zu Flüssiggasanla -
gen in Fahrzeugen und zur Beförderung von Flüs -
siggasflaschen vermittelt.

Das nächste Seminar findet am 24. April 2012 in
Mannheim statt. Beginn: 10 Uhr, Ort: Neuer Mess-
platz Mannheim, Festzelt Beinhorn. Das Se minar
wird vom Schaustellerverband Mannheim in
Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gastgewerbe durchgeführt.

DSB Newsletter
Der Informationsdienst des Deutschen

Schau stellerbundes. Jetzt anmelden unter
www.dsbev.de/meldungen/newsletter

Bildung ist Zukunft
Kranlehrgänge für Schausteller

Der Deutsche Schaustellerbund hat für seine Mitglie-
der ein neues Weiterbildungsangebot: Kranlehrgänge
für Schausteller und besonders für die Schaustellerju-
gend. In dem Seminar erhalten die Teilnehmer eine
umfangreiche Aus- bzw. Weiterbildung im Bereich
Ladekrane in Theorie und Praxis. Lerninhalte im ers-
ten Unterrichtsteil sind u.a. Rechtsgrundlagen, Perso-
nenauswahl, Krantechnik, Kranbetrieb, Anschlagmittel
und Wartungsarbeiten. Dem Theorieteil schließt sich
der praktische Unterricht im Umgang mit LKW-Lade -
kranen an.

Nach einer theoretischen und praktischen Prüfung
wird den Teilnehmern dann der „Fahrausweis für
Krane“ ausgehändigt. Die ersten Schulungen fanden
in diesem Jahr bereits mit großem Erfolg in Oldenburg
und Bremen statt. Die Kranlehrgänge für Schausteller
werden vom Deutschen Schaustellerbund angeboten.
Sie können an einem Tag oder wahlweise an zwei Vor-
mittagen auf den Plätzen durchgeführt werden.
Ansprechpartner für die Koordination und Terminie-
rung ist Vizepräsident Michael Hempen, Tel. (0178)
540 04 04.

Neuer Online-Service
der GEMA

für Musikfolgen
Die GEMA, die Gesellschaft für musikalische Auffüh-
rungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, bie-

tet einen neuen Online-Service
für Musikfolgen an. Veranstal-
ter, Mitglieder und musikali-
sche Leiter bzw. Bandleader
können seit Anfang des Jahres
2012 Musikfolgen für Live-Ver-
anstaltungen der Unterhal-
tungsmusik online einreichen.

Laut Auskunft der GEMA hat
dies für den Nutzer des Ser-
vices unter anderem den Vor-

teil, dass er auf die GEMA-Werkdatenbank zugreifen,
Titel recherchieren und eine Titelliste erstellen kann.
Ferner könnten einmal gespeicherte Daten erneut auf-
gerufen und wiederverwendet oder bearbeitet wer-
den. Die GEMA verweist darauf, dass es weiterhin
möglich sei, die Musikfolgen auch in Papierform an
die GEMA zu senden. Weitere Infos über den Online-
Service für Musikfolgen bietet ein Flyer, der unter
www.gema.de zum Download zur Verfügung steht.

Da es immer wieder zu Termin überschneidungen unter den Schaustellerverbänden kommt, veröffentlichen wir an dieser Stelle die anstehenden Jahrestermine 
2018/2019 des DSB und seiner Mitgliedsverbände. Auf die se Weise möchten wir weitere Terminüberschneidungen verhindern.

An die Vorsitzenden der DSB-Mitgliedsverbände: Bitte teilen Sie der DSB-Hauptgeschäftsstelle Ihre Termine per E-Mail an mail@dsbev.de mit. 

Folgende Termine für 2018/2019 stehen bereits fest:

Jahrestermine der DSB-Mitgliedsverbände

    

 15. August 2018 Mitgliederversammlung Schaustellerverband Bad Kreuznach e.V.

 15.-16. November 2018 183. Hauptvorstandssitzung des DSB in Berlin

 27. Januar 2019 Jahreshauptversammlung Süddeutscher Verband reisender Schausteller u. Handelsleute e.V.

 30. Jan. bis 1. Febr. 2019 70. DSB-Delegiertentag in Essen mit großer interschau

 30. Januar 2019 Jahresempfang zum 40. Bestehen der ArGe NRW verbunden mit der Großkundgebung des  
  70. Jubiläumsdelegiertentages des DSB

 4. Februar 2019 Jahreshauptversammlung Schaustellerverband Südwest Stuttgart e.V.

 6. Februar 2019 Jahreshauptversammlung Schaustellerverein Tecklenburger Land e.V. - Sitz Ibbenbüren -

 8. Februar 2019 „Ossiball“ des Vereins reisender Schausteller Ostfriesland e.V.

 12. Februar 2019 Verein reisender Schausteller Pfalz e.V. Landau/Neustadt - Sitz Landau -

 16. Februar 2019 Mitgliederversammlung Schaustellerverband Speyer e.V.

 22. Februar 2019 40-jähriges Verbandsjubiläum des Schaustellerverbandes Speyer e.V.

 24. Februar 2019 Jahreshauptversammlung des Vereins selbständiger Gewerbetreibender Markt- und Messereisender e.V.

 10. März 2019 Jahreshauptversammlung und Jahresempfang Schaustellerverband Bad Kreuznach e.V.

 18. April 2019 Generalversammlung Schaustellerverein Iserlohn-Schwerte e.V.

 13.-14. November 2019 184. Hauptvorstandssitzung des DSB und 125-jähriges Verbandsjubiläum des Schaustellerverbandes  
  Südwest Stuttgart e.V. im Kursaal Bad Cannstatt 

 Datum Veranstaltung


